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§24

Prüfzeichen

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung 
vorschreiben, daß bestimmte werkmäßig hergestellte Bauprodukte 
und Einrichtungen, bei denen wegen ihrer Eigenart und Zweckbestim
mung die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in 
besonderem Maße von ihrer einwandfreien Beschaffenheit abhängt, 
nur verwendet oder eingebaut werden dürfen, wenn sie ein Prüfzei
chen haben. Sind für die Verwendung der Bauprodukte oder 
Einrichtungen besondere Bestimmungen getroffen, so ist dies im 
Prüfzeichen kenntlich zu machen.

(2) Über die Zuteilung des Prüfzeichens entscheidet die oberste 
Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde. § 23 
Absätze 3 bis 7 gelten entsprechend.

(3) Das zugeteilte Prüfzeichen ist auf den Bauprodukten oder 
Einrichtungen oder, wenn dies nicht möglich ist, auf ihrer Verpackung 
oder dem Lieferschein in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise 
anzubringen.

(4) Bauprodukte und Einrichtungen, die bei werkmäßiger Herstel
lung eines Prüfzeichens bedürfen, dürfen an der Baustelle nur nach 
Richtlinien oder mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
oder der von ihr bestimmten Behörde hergestellt werden.

(5) § 23 Absatz 8 gilt entsprechend.

§25

Überwachung

(1) Ist wegen der Anforderungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 für 
Bauprodukte, Einrichtungen und Bauarten nach den §§ 23 oder 24 ein 
Nachweis einer ständigen ordnungsgemäßen Herstellung erforder
lich, so kann die oberste Bauaufsichtsbehörde oder die von ihr 
bestimmte Behörde in der Zulassung oder bei der Erteilung des 
Prüfzeichens bestimmen, daß nur Erzeugnisse verwendet werden 
dürfen, die einer Überwachung (Eigen- und Fremdüberwachung) 
unterliegen. Für andere Bauprodukte, Bauarten und Einrichtungen als 
nach den §§ 23 und 24 kann die oberste Bauaufsichtsbehörde dies 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 durch Rechtsverordnung 
bestimmen.

(2) Die Überwachung wird durch Überwachungsgemeinschaften 
oder aufgrund von Überwachungsverträgen durch Prüfstellen durch
geführt. Die Überwachungsgemeinschaften und die Prüfstellen bedür
fen der Anerkennung durch die oberste Bauaufsichtsbehörde oder der 
von ihr bestimmten Behörde; die von den Ländern der Bundesrepu
blik Deutschland ausgesprochenen Anerkennungen gelten auch im
Land___Die Überwachung ist nach den in der Zulassung und in dem
Prüfzeichen enthaltenen Anordnungen (§ 23 Absatz 5, § 24 Absatz 2) 
und nach einheitlichen Richtlinien durchzuführen. Die Richtlinien 
werden von der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr 
bestimmten Behörde anerkannt oder erlassen; in ihnen kann auch das 
Überwachungszeichen und die Form seiner Erteilung und seines 
Einzuges geregelt werden. Überwacbungsverträge bedürfen der 
Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr 
bestimmten Behörde; die Zustimmung kann auch allgemein erteilt 
werden.

(3) Bei der Verwendung der Bauprodukte, Einrichtungen und 
Bauarten nach Absatz 1 ist nachzuweisen, daß der Herstellungsbe
trieb der Überwachung unterliegt. Der Nachweis gilt insbesondere als 
erbracht, wenn die Bauprodukte und Einrichtungen oder, wenn dies 
nicht möglich ist, ihre Verpackung oder der Lieferschein durch 
Überwachungszeichen gekennzeichnet sind.

(4) § 23 Absatz 8 gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt 
Wände, Decken und Dächer

§26
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen

(1) Tragende Wände, Pfeiler und Stützen sind feuerbeständig, in 
Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhemmend herzustellen. 
Dies gilt nicht für oberste Geschosse von Dachräumen.

(2) Im Keller sind tragende Wände, Pfeiler und Stützen feuerbe
ständig, bei Wohngebäuden geringer Höhe mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen mindestens feuerhemmend und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für freistehende Wohngebäude mit 
nicht mehr als einer Wohnung, deren Aufenthaltsräume in nicht mehr 
als zwei Geschossen liegen, sowie für andere freistehende Gebäude 
ähnlicher Größe und freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäu
de.

§27
Außenwände

(1) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender 
Außenwände sind, außer bei Gebäuden geringer Höhe, aus nicht
brennbaren Baustoffen oder mindestens feuerhemmend herzustellen.

(2) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandverkleidun
gen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen sind aus 
schwerentflammbaren Baustoffen herzustellen; Unterkonstruktionen 
aus normalentflammbaren Baustoffen können gestattet werden, wenn 
Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Bei Gebäuden 
geringer Höhe sind, unbeschadet § 6 Absatz 8, Außenwandverklei
dungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen aus 
normalentflammbaren Baustoffen zulässig, wenn durch geeignete 
Maßnahmen eine Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude ver
hindert wird.

§28
Trennwände

(1) Zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und frem
den Räumen sind feuerbeständige, in obersten Geschossen von 
Dachräumen und in Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhem
mende Trennwände herzustellen. Bei Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen sind die Trennwände bis zur Rohdecke oder bis unter die 
Dachhaut zu führen; dies gilt auch für Trennwände zwischen 
Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden sowie 
zwischen dem landwirtschaftlichen Betriebsteil und dem Wohnteil 
eines Gebäudes.

(2) Außer bei Wohngebäuden geringer Höhe mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen sind Öffnungen in Trennwänden zwischen Woh
nungen sowie zwischen Wohnungen und fremden Räumen unzulässig. 
Sie können gestattet werden, wenn die Nutzung des Gebäudes dies 
erfordert und die Öffnungen mit mindestens feuerhemmenden, selbst
schließenden Abschlüssen versehen sind oder der Brandschutz auf 
andere Weise sichergestellt ist

§29
Brandwände

(1) Brandwände sind herzustellen
1. zum Abschluß von Gebäuden, bei denen die Abschlußwand bis 

zu 2,50 m von der Nachbargrenze errichtet wird, es sei denn, daß 
ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den 
baurechtlichen Vorschriften zulässigen Gebäuden gesichert ist,

2. zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude und bei aneinanderge
reihten Gebäuden auf demselben Grundstück in Abständen von 
höchstens 40 m; größere Abstände können gestattet werden, 
wenn die Nutzung des Gebäudes es erfordert und wenn wegen 
des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen,


